
 
 

Bekanntmachungstext für die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen 
 
Stadt/Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft/Landratsamt (mit Anschrift) 
 

Gemeinde Geldersheim 
Würzburger Str. 18 
97505 Geldersheim 
 

 
 
Bekanntmachung 
 
Planfeststellungsverfahren gem. § 35ff des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) i.V.m. § 
72ff Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) sowie gemäß dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für die wesentliche Änderung der Deponie 
Rothmühle, Fl. Nr. 2016/1 der Gemarkung Bergrheinfeld, Gemeinde Bergrheinfeld; 
Errichtung und Betrieb einer Erweiterung der bestehenden Deponiefläche im Nordosten 
um Deponieabschnitte der Deponieklasse I und II; 
Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung von 
Sickerwasser in die Wern  
 
Für das o.g. Vorhaben hat der Landkreis Schweinfurt, Schrammstr. 1, 97421 Schweinfurt bei der 

Regierung von Unterfranken die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens und den Erlass 

eines Planfeststellungsbeschlusses beantragt. 

 

Der Landkreis Schweinfurt ist Eigentümer und Betreiber der Deponie Rothmühle. Die Deponie 

Rothmühle liegt etwa 500 m nordwestlich des Autobahndreiecks Werntal auf der Flurnummer 

2016/1 der Gemarkung Bergrheinfeld und wurde mit Planfeststellungsbeschluss der Regierung 

von Unterfranken vom 01.08.1985 als Hausmülldeponie genehmigt. In den ursprünglichen 

Antragsunterlagen war die nun vorgesehene Erweiterungsfläche bereits als II. 

Deponieabschnitt enthalten. Im Planfeststellungsbeschluss wurde dann aber aufgrund der 

Neuordnung der Abfallbeseitigung im Raum Schweinfurt zunächst nur der I. Bauabschnitt 

des I. Deponieabschnitts zur Errichtung und Verfüllung freigegeben. Im Zuge der Verfüllung 

wurde auf der Fläche des I. Deponieabschnitts noch der II. Bauabschnitt freigegeben. 

 

Das derzeit an der Deponie Rothmühle noch zur Verfügung stehende DK II-Deponievolumen 

reicht, bei der durchschnittlichen Ablagerungsmenge der letzten Jahre, lediglich noch ca. 3 bis 4 

Jahre. Um die gesetzlich vorgegebene Entsorgungssicherheit für andienungspflichtige Abfälle der 

Deponieklasse I und II am Standort Rothmühle weiterhin zu gewährleisten, beabsichtigt der 

Landkreis Schweinfurt die Deponie Rothmühle im nordöstlich angrenzenden Bereich, wie 

ursprünglich bereits vorgesehen, zu erweitern. 

 

Der Antragsteller beantragt auf der Grundlage von § 35 Abs. 2 KrWG i.V.m. § 72ff VwVfG ein 

abfallrechtliches Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb der Erweiterung 

der bestehenden Deponiefläche im Nordosten in Anlehnung an den bestehenden Deponiekörper 

um ca. 5 ha. 

Mit dem Antrag wird auch eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis nach § 15 WHG für die 

Direkteinleitung des Sickerwassers beantragt. Das im Erweiterungsbereich anfallende gering 

mineralisch belastete Sickerwasser soll, abhängig von der tatsächlich festgestellten Belastung, 
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nach einer Vorbehandlung als Direkteinleitung in die Wern oder bei einer Überschreitung der in 

der Genehmigung festgelegten Überwachungswerte über eine Druckleitung als Indirekteinleitung 

in die Kläranlage der Stadt Schweinfurt abgeleitet werden. Für die Indirekteinleitung wurde vom 

Landkreis Schweinfurt ein eigener Wasserrechtsantrag gestellt. 

Im Rahmen der Erweiterung der Deponie Rothmühle sind insbesondere folgende Maßnahmen 

geplant: 

- Erweiterung der Deponie im Nordosten der bestehenden Deponie von ca. 12 ha um ca. 5 

ha. 

- Durch die Erweiterung entsteht ein zusätzliches Deponievolumen von ca. 1,5 Mio. m³. 

- Herstellung und Betrieb einer Baustelleneinrichtung im Bereich der Erweiterung auf 
dem Flurstück 2016/1 Gemarkung Bergrheinfeld in der Gemeinde Bergrheinfeld  

- Herstellung der Deponiebasisabdichtung im Erweiterungsbereich einschließlich der 

Verbesserung der geologischen Barriere nach DepV, Anhang 1, Ziffer 1.2 Nr.3 Sätze 2 

und 3. 

- Herstellen der Anlehnung an den bestehenden Deponiekörper als Deponie der Klasse I 

(DK I) einschließlich Rückbau der temporären Oberflächenabdeckung und einer 

geringfügigen Anpassung der Oberflächenform der Altdeponie. Der neue Hochpunkt 

beträgt 271 m NN. 

- Anpassung der Deponiegaserfassung im Anlehnungsbereich. Die Anlehnung an den 

Altabschnitt wird so ausgeführt und betrieben, dass kein Deponiegas aus dem Altabschnitt 

in den neuen Deponiekörper eindringen kann und das Sickerwasser aus dem 

Anlehnungsbereich dem Sickerwasser des Erweiterungsbereichs zugeführt wird. 

- Herstellen der Sickerwassererfassung im Erweiterungsbereich einschließlich eines 

Sickerwasserrückhaltebeckens, eines Substratfilterschachts und eines Pumpwerks für die 

Direkteinleitung in die Wern, oder alternativ für die Indirekteinleitung in die 

Sickerwasserdruckleitung zur Kläranlage Schweinfurt. 

- Herstellen einer Deponieumfahrung. 

- Inbetriebnahme der Erweiterungsfläche nach erfolgter abfallrechtlicher Abnahme. 

- Herstellung der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der gesamten Deponie nach 

Ablagerungsende. Die Stilllegung wird rechtzeitig vorher bei der Regierung von 

Unterfranken angezeigt. 

Der Betrieb des Erweiterungsbereiches erfolgt wie bisher durch den Landkreis Schweinfurt und 

dessen Fachpersonal. An den Anlieferungs- und Öffnungszeiten wie am Annahmeverfahren der 

Deponie Rothmühle ändert sich dabei nichts. Die Annahme erfolgt auf der Grundlage der 

Deponieverordnung. Auf der Deponie Rothmühle dürfen auch in Zukunft Abfälle der 

Deponieklasse II und Deponieklasse I abgelagert werden. Ausgehend von einer jährlichen 

durchschnittlichen Ablagerungsmenge von ca. 25.000 m³, bzw. 40.000 t (einschließlich 

Deponieersatzbaustoffen) soll durch die vorgesehene Erweiterung der Deponie Rothmühle die 

Entsorgungssicherheit für den Landkreis Schweinfurt für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt 

werden. 

 

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 5 UVPG). 

 

Für die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung hat der Landkreis Schweinfurt 

insbesondere folgende Unterlagen vorgelegt: 
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- Erläuterungsbericht mit Bedarfsprognose 

-  UVP-Bericht (Anlage 8 zum Erläuterungsbericht) 

- Übersichtskarte 

- Übersichtslageplan  

-  diverse Pläne  

-  Geologisches Gutachten 

-  Hydrogeologisches Gutachten 

-  Gutachten Luftschadstoffe 

-  Lärmgutachten 

-  Landschaftspflegerischer Begleitplan 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

-  Fachgutachten zur Prognose von Auswirkungen auf verschiedene biologische 

Komponenten in der Wern 

-  Alternativenprüfung 

 

Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die 

von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen des Vorhabens erkennen lassen), 

liegen zur allgemeinen Einsicht aus bei 

 

Anschrift der Stadt/Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft/des Landratsamts, Zimmer-Nr. 
 

Gemeinde Geldersheim 
Würzburger Str. 18 
97505 Geldersheim 
 

in der Zeit (von - bis) 
   02.08.2021 bis einschließlich 01.09.2021 
 

während der Dienststunden (von - bis) 
 

Montag bis Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr 
Montag und Donnerstag 13:00 – 17:00 Uhr 
 
nach telefonischer Vereinbarung 
 

 

 

Zudem wird der Plan im Internet auf der Homepage der Regierung von Unterfranken unter 

http://www.regierung.unterfranken.bayern.de unter der Rubrik „Aufgaben“ > „Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz“ > „Rechtsfragen Umwelt“ > „Abfallbeseitigungsanlagen; Beantragung 

der Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens oder Planfeststellungsverfahrens für die 

Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Deponien“  

https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufgaben/177673/177699/leistung/leistung_5345

2/index.html 

veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a 

Abs. 1 VwVfG). 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Zeit der andauernden Corona-Pandemie die 

Einsichtnahme in die Planunterlagen zur Wahrung des Gesundheitsschutzes von einer 
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telefonischen Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung abhängig gemacht werden kann. Die 

Einsichtnahme muss in einem gesonderten Raum stattfinden, der nur einzeln oder von Personen, 

die demselben Hausstand angehören, betreten werden darf. Die Gemeinde bittet um eine solche 

Voranmeldung unter der Telefonnummer 09721 / 7887-25 

 

 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens einen 

Monat (§ 21 Abs. 2 UVPG) nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 

 

01.10.2021, 

 

bei der Anhörungsbehörde 

 

Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 Würzburg  

 

 oder bei der Gemeinde 

 

Anschrift der Stadt/Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft/des Landratsamts, Zimmer-Nr. 

 

Gemeinde Geldersheim 

Würzburger Str. 18 

97505 Geldersheim 

 

 

Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. 

 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das 

elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen (E-

Mail-Adresse der Regierung: poststelle@reg-ufr.bayern.de; E-Mail-Adresse der 

Verwaltungsgemeinschaft:gemeinde@geldersheim.de).  

 

Die Einwendungen bzw. Stellungnahmen müssen den geltend gemachten Belang und das 

Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen.  

 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 

sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach 

Art. 74 BayVwVfG einzulegen, können bis zum Ablauf der vorgenannten Frist zu dem 

Vorhaben Stellung nehmen (Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG). 

 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist, also mit Ablauf des 01.10.2021, sind Einwendungen, 

die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, für dieses 

Verwaltungsverfahren ausgeschlossen (§ 21 Abs. 4 UVPG). Dies gilt auch für 

Einwendungen und Stellungnahmen von Vereinigungen. 

 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 

oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 

mailto:poststelle@reg-ufr.bayern.de


 - 5 - 

Einwendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 

übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als 

Bevollmächtigter bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder 

mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. Vertreter kann nur eine natürliche 

Person sein. Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen, 

die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 

Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen einen 

Planfeststellungsbeschluss (Art. 73 Abs. 4 Satz 5, 74 VwVfG) einzulegen, von der 

Auslegung des Plans. 

 

3. Die Regierung von Unterfranken erörtert die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen 

Einwendungen. Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich 

bekannt gemacht. Ferner werden diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben 

haben - bei gleichförmigen Einwendungen, deren Vertreter oder Bevollmächtigte - sowie 

die Vereinigungen, die fristgerecht Stellung genommen haben, von dem 

Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 

vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 

eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Regierung von 

Unterfranken zu geben ist. 

 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 

werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 

 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

4. Durch Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen, durch Äußerungen oder 

Erhebung von Einwendungen und durch Teilnahme am Erörterungstermin oder 

Bestellung eines Vertreters entstehende Aufwendungen können nicht erstattet werden. 

 

5. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 

Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 

der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine 

Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 

werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 

6. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

 

- dass die für das Verfahren und die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 

zuständige Behörde die Regierung von Unterfranken ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden 

wird, 

- dass mit den ausgelegten Planunterlagen ein UVP-Bericht nach § 16 UVPG vorgelegt 

wurde und 
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- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der 

Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 Abs. 1 UVPG ist. 

 

7. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 

 

 Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hingewiesen, dass 

im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o.g. Planfeststellungsverfahren die 

erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten 

ausschließlich für das Planfeststellungsverfahren von der Anhörungs- und 

Planfeststellungsbehörde (Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 Würzburg) 

erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, 

um die Betroffenheit beurteilen zu können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies 

unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung 

erforderlich ist. Die Daten können an den Vorhabensträger und seine mitarbeitenden 

Büros zur Auswertung der Stellungnahmen weitergegeben werden. Insoweit handelt es 

sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen 

Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO. Weitere Informationen finden Sie in 

sinngemäßer Anwendung unter 

 https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/mam/service/hinweise_nach_der_datensc

hutzgrundverordnung_im_zusammenhang_mit_antragsformularen.pdf 

 

 

 

Geldersheim, den 12.07.2021 
Gemeinde Geldersheim  
 
 
Gez. Erster Bürgermeister 
Thomas Hemmerich 
.......................... 
(Unterschrift) 

 


